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Träger               verschieden 
Maßnahmen:              FlexiFond 
Kommunaler Zuschussbedarf: 20.000,00 €  
 
 

Die Maßnahme ist nicht Bestandteil der Jugendhilfeplanung.  

Der Flexifonds wurde im kommunalpolitischen Bereich zur Unterstützung von 

Jugendgruppen und Jugendverbänden initiiert. 

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Fonds nicht beansprucht. 

Im JHA am 7. November 2023 wurde eine Reduzierung des Ansatzes diskutiert. Der 

Ausschuss sprach sich mehrheitlich zur Aufnahme des Zuschussbedarfs in Höhe von 20.000 

Euro aus. 

Die Maßnahme wird mit einem reduzierten Ansatz von 5.000 Euro zur Umsetzung 

empfohlen. 

 


